
305 9. K a p i t e l  — M il i tä r  S tra f ta ten §255

§ 255

U nerlaubte Entfernung

(1) Wer sich unerlaubt länger als vierundzwanzig Stunden 
von seiner Truppe, seiner Dienststelle oder einem anderen für 
ihn bestimmten Aufenthaltsort entfernt oder ihnen unerlaubt 
fernbleibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Straf arrest be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer im Zeitraum von drei Mo
naten mindestens dreimal unter vierundzwanzig Stunden sidi 
unerlaubt entfernt hat oder unerlaubt ferngeblieben ist.

(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, wird 
unabhängig von der Dauer des unerlaubten Fernbleibens mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

1. Diese Bestim m ung soll dazu beitragen, die Gefechtsbereitschaft der 
Truppe zu gew ährleisten. Die eigenmächtige A bw esenheit einzel

ner oder m ehrerer M ilitärpersonen kann  zu ernsten Beeinträchtigungen 
der K am pffähigkeit e iner Besatzung, Bedienung, eines Bootes, Gefechts
abschnittes oder eines anderen m ilitärischen Kollektivs führen.

2. Zu den Begriffen Truppe, Dienststelle oder anderen Aufenthaltsort
vgl. § 254 Anm. 2.

Das unerlaubte Entfernen und das unerlaubte Fernbleiben sind zwei 
A lternativen der eigenmächtigen Abwesenheit.

Beim unerlaubten  E ntfernen handelt es sich regelm äßig um  ein ille
gales räum liches Entfernen von der Kaserne, der D ienststelle usw., w äh
rend  das unerlaub te Fernbleiben die nicht rechtzeitige Rückkehr vom 
U rlaub oder Ausgang, von der Dienstreise, dem K rankenhausaufen thalt 
usw. um faßt. Das unerlaubte Fernbleiben ist also die nach legalem Ver
lassen der Truppe begangene eigenmächtige A bw esenheit durch nicht fris t
gerechte Rückkehr.

3. Der Unterschied zwischen Fahnenflucht und unerlaubter Entfer
nung ist kein zeitlicher, sondern ein w illensm äßiger. Bei Gleichheit

objektiver M erkm ale feh lt der unerlaubten  Entfernung das subjektive 
M erkm al ständiger Entziehung vom W ehrdienst. Bei der unerlaubten  Ent
fernung w ill der T äter den Dienst fortsetzen, allerdings m it einer ein- 
oder m ehrm aligen eigenmächtigen Abwesenheit.

Strafrechtlich relevante unerlaubte Entfernung liegt erst nach A blauf 
von 24 S tunden vor. Die F rist beginnt m it dem ungenehm igten Verlassen 
der Truppe oder m it der festgesetzten F rist der Rückkehr und endet m it 
dem  A blauf der 24. Stunde.

Eine A usnahm e bildet Abs. 2. H ier is t das unerlaubte E ntfernen bzw. 
das unerlaub te Fernbleiben im Einzelfall und sum m arisch an keine Zeit
begrenzung gebunden. K riterium  ist die dreim alige unerlaub te Entfernung
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